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Der österreichische Finanzminister Magnus Brunner hat über die geplante unkomplizierte Betriebsübergabe berichtet,

die Familienbetriebe und KMU unterstützen soll. Der Ministerrat hat das sog. Grace-Period-Gesetz beschlossen. Damit

soll es möglich werden, dass die Finanzverwaltung Familienbetriebe und Klein- und Mittelbetriebe künftig bei der Un-

ternehmensübertragung für die Dauer einer Grace-Period begleitet und ungeprüfte Zeiträume beleuchtet. Insgesamt

gebe es in Österreich 150 000 Familienunternehmen, von denen jedes zehnte aufgrund der demografischen Entwick-

lung in den nächsten Jahren vor der Übergabe steht. Innerhalb der eigenen Familie vollzögen sich zwei Drittel aller

Übergaben. Ziel soll es sein, dass Vater und Mutter, die ihren Betrieb an die Kinder übergeben wollen, ein „sauberes“

Unternehmen übergeben, was durch eine Prüfung der steuerlichen Angelegenheiten sichergestellt werden soll. Für die

Nachfolger solle es größtmögliche Planungs- und Rechtssicherheit geben. Finanzbeamte können kontaktiert werden,

um etwaige Fragen rasch zu klären. Auf Antrag sollen die letzten drei Jahre vom Finanzamt innerhalb von neun Mo-

naten geprüft werden. Die Begleitung ist vorgesehen bis zum letztgültigen Abgabenbescheid im Jahr der Übertragung.

2028 werden die Maßnahmen einer Evaluation unterzogen. Bis dahin wird von 600 begleiteten Firmenübergaben aus-

gegangen, so das Finanzministerium. Finanzminister Brunner zu den Beweggründen: „Der Generationsgedanke dieser

Betriebe bedeutet eine nachhaltige strategische Ausrichtung. Für Familienbetriebe sind Unternehmensnachfolgen und

Betriebsübergaben ein bedeutender Meilenstein im Lebenszyklus des Unternehmens, an dem Verpflichtungen, Werte

und Wissen an die nächste Generation weitergereicht werden. Diese emotionale Wegmarke wollen wir künftig nieder-

schwelliger gestalten.“

Entscheidungen
BFH: SchätzungsbefugnisbeiAltkassen,
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1. Zur Begründung einer Schätzungsbefugnis

dem Grunde und der Höhe nach darf der Tat-

richter sich nicht mit der bloßen Benennung

formeller oder materieller Mängel begnügen,

sondern muss diese auch nach dem Maß ihrer

Bedeutung für den konkreten Einzelfall ge-

wichten.

2. Eine Vollschätzung unter vollständiger Ver-

werfung der Gewinnermittlung des Steuerpflich-

tigen ist nur zulässig, wenn die festgestellten

Mängel gravierend sind.

3. Die Verwendung eines objektiv manipulierba-

ren Kassensystems stellt grundsätzlich einen for-

mellen Mangel von hohem Gewicht dar, da in ei-

nem solchen Fall systembedingt keine Gewähr

für die Vollständigkeit der Einnahmenaufzeich-

nungen gegeben ist.

4. Das Gewicht dieses Mangels kann sich in An-

wendung des Verhältnismäßigkeits- und Ver-

trauensschutzgrundsatzes im Einzelfall auf ein

geringeres Maß reduzieren. Das gilt insbeson-

dere dann, wenn das Kassensystem zur Zeit sei-

ner Nutzung verbreitet und allgemein akzeptiert

war und eine tatsächliche Manipulation unwahr-

scheinlich ist.

5. Der in der Verwendung einer solchen objektiv

manipulierbaren elektronischen Registrierkasse

einfacher Bauart liegende formelle Mangel be-

gründet keine Schätzungsbefugnis, wenn der

Steuerpflichtige in überobligatorischer Weise

sonstige Aufzeichnungen führt, die eine hinrei-

chende Gewähr für die Vollständigkeit der Ein-

nahmenerfassung bieten.

6. Bei elektronischen Registrierkassen einfacher

Bauart werden Funktionen und Stand der festen

Programmierung (Firmware) durch die Bedie-

nungsanleitung dokumentiert. Änderungen von

Einstellungen der Kasse sind vom Steuerpflichti-

gen im Zeitpunkt der Vornahme der Änderun-

gen durch Anfertigung entsprechender Proto-

kolle über die vorgenommenen Einstellungen zu

dokumentieren (Präzisierung des Senatsurteils

vom 25.03.2015 – X R 20/13, BFHE 249, 390,

BStBl II 2015, 743, Rz 26 ff.).

7. Übergibt ein Kunde für eine Leistung des

Steuerpflichtigen einen Rabattgutschein, auf

den nach den Gutscheinbedingungen ein Dritter

eine Zahlung an den Steuerpflichtigen leisten

soll, fließt dem Steuerpflichtigen bei Gewinner-

mittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rech-

nung eine Einnahme nicht bereits mit Übergabe

des Gutscheins, sondern erst in dem Zeitpunkt

zu, in dem der Dritte die Zahlung an den Steuer-

pflichtigen leistet.

BFH, Urteil vom 28.11.2023 – X R 3/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-853-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Zum Zweckbetrieb „Krankenhaus“ im

Sinne des § 67 der Abgabenordnung (AO)

1. Einnahmen eines Krankenhauses aus der Per-

sonal- und Sachmittelgestellung an nach § 116

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ermäch-

tigte Ärzte – und demgemäß die diesen Einnah-

men zuzuordnenden Ausgaben – hängen nicht

mit dem Zweckbetrieb „Krankenhaus“ (§ 67

Abs. 1 AO) zusammen, sondern gehören zu den

Besteuerungsgrundlagen, die einem steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu-

zuordnen sind (§ 64 Abs. 1 AO).

2. Zur Anwendung der §§ 64, 67 AO auf Mitar-

beitercafeterien, die aus arbeitsrechtlichen Grün-

den defizitär betrieben werden.

BFH, Urteil vom 14.12.2023 – V R 28/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-853-2

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Verhältnis zwischen Verlustfeststel-

lungsbescheid und Steuerbescheid

1. Die Frage, ob ein im Steuerbescheid der Höhe

nach bindend ermittelter Altersentlastungsbe-

trag nach § 24a EStG verlusterhöhend wirkt, ist

grundsätzlich im Rahmen der gesonderten Fest-

stellung des verbleibenden Verlustvortrags zu

entscheiden (vgl. Senatsurteil vom 30.06.2020 –

IX R 3/19, BFHE 269, 314, BStBl II 2021, 859).

2. Dies gilt jedoch nicht, wenn in Höhe des gel-

tend gemachten Verlustes ein Verlustrücktrag

begehrt wird. Über Grund und Höhe des Verlust-

rücktrags ist ausschließlich im Rahmen der Steu-

erfestsetzung des Rücktragsjahres zu entschei-

den.

BFH, Urteil vom 23.1.2024 – IX R 7/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-853-3

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Irrtümliche Zuwendung und

Veranlassung durch das Gesellschafts-

verhältnis (vGA)

Für die Frage, ob eine Vermögensverschiebung

von einer Kapitalgesellschaft an einen Gesell-

schafter durch das Gesellschaftsverhältnis veran-

lasst ist, ist bei der Prüfung eines möglicherwei-

se fehlenden Zuwendungswillens aufgrund Irr-

tums des Gesellschafter-Geschäftsführers nicht

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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